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Anfrage für den Ausschuss UKM am 15.06.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
für die nächste Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität bitten wir Sie um schriftliche Beantwortung 
nachfolgender Anfrage:  

 
Anfrage: 
 
A) Wie viele sogenannte „Wilde Müllkippen“ sind der Stadtverwaltung bzw der WBL im Stadtgebiet 
 bekannt? 
  Als „Wilde Müllkippen“ sind Orte gemeint, an denen mehrfach/ regelmäßig größere Mengen von  
  Abfall illegal entsorgt werden.   
 
B) Wie viele sogenannte „Müll-Hotspots“ sind Stadtverwaltung bzw. der WBL im Stadtgebiet   
  bekannt? 
  Als „Müll-Hotspots“ sind Orte gemeint, an denen regelmäßig großflächige Verunreinigungen durch 
  hinterlassenen (klein-)Müll/Unrat den Außenbereich prägen.   
   
C) Wo liegen diese „wilden Müllkippen“ und Müll-Hotspots im Stadtgebiet?  
  Welche Stadtteile und Landschaftsräume sind besonders betroffen? 
 
D) Wie stellt die Stadt sicher, dass die jeweils betroffenen Grundstückseigentümer*innen ihrer  
  Entsorgungspflicht gerecht werden? 
  Nach unserer Recherche sind die jeweiligen Grundstückseigentümer verpflichtet, den auf ihrem  
  Grundstück abgelegten Müll/Unrat ordnungsgemäß zu entsorgen.  
 
E) Wie hoch sind die Kosten für die Allgemeinheit durch die Beseitigung der vorgenannten illegalen 
 Müllentsorgung auf öffentlichen Flächen? 
 
F) Wie hoch sind dagegen die Einnahmen aus den Ordnungswidrigkeiten laut Bußgeldkatalog 
 Umwelt NRW? 
 
G) Welche Maßnahmen ergreift die Stadt /WBL um der illegalen Abfallentsorgung im Stadtgebiet  
  entgegenzuwirken? 
 
H) Welche zusätzlichen Maßnahmen wären geeignet, um -vor allem für die Sommermonat- die 
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Naherholungsgebiete vor weiterer „Vermüllung“ zu schützen? Unter diesen Punkt möchte die Verwaltung 
bitte die Zuständigkeiten für den Datteln-Hamm- Kanal (außerhalb der Seepark-Grenzen), Straße zum 
Stummhafen, sowie jegliche Spazier- und Verweilorte im Stadtgebiet feststellen. 
 
 

I) Ist es möglich und zielführend, eventuell einzurichtende Stellen i. S. „Mülldetektive“ den 
Ordnungspartnerschaften zu unterstellen? 

 

 
 
Begründung:  

 
Diese Anfrage dient dazu, um weitergehende Anträge (mögliche Schaffung von zwei Stellen „Mülldetektive“) 
vorzubereiten. Für die schriftliche Beantwortung der Anfragen für die o.g. Sitzung bedanken wir uns im Voraus!  
 
 
 

 

 

Für die Fraktion Bündnis’90 / Die Grünen 

Tessa Schächter 




